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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 04/17       Mittwoch, 22. Februar 2017 

 
Satzung vom 17.02.2017 zur Änderung der Hauptsatzung  

der Stadt Gladbeck vom 13.März 1995 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016, hat der Rat der Stadt Gladbeck in 

seiner Sitzung am 09.02.2017 folgende Satzungs-änderung der Hauptsatzung der Stadt 

Gladbeck beschlossen. 

 

Artikel 1 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. März 1995, zuletzt geändert durch Sat-

zung vom 20.06.2014, wird wie folgt geändert: 

 

§ 17 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

§ 17 a Integrationsrat 

 

(2)  Der Integrationsrat besteht aus 14 nach § 27 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gewählten Mitglie-
dern und aus 7 vom Rat nach § 27 Abs. 2 Satz 4 GO NRW bestellten Ratsmitgliedern. 

 

§ 21 erhält folgende Fassung: 

 

§ 21 Entschädigungen 

 

(1)  Die Ratsmitglieder erhalten als Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Rats-, Aus-
schuss- und Fraktionssitzungen eine ausschließliche monatliche Pauschale nach Maßga-
be der Verordnung über die Entschädigung der  Mitglieder der kommunalen Vertretun-
gen und Ausschüsse (Entschädigungs-verordnung – EntschVO) vom 05. Mai 2014. 

 
(2) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 S. 1 GO, Ausschussvorsitzende und 

Fraktions-vorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern auch ein stellver-
tretender Vorsitzender, mit mindestens 16 Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsit-
zende und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsitzende - erhalten 
neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO zustehen, eine wei-



2 

tere Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der EntschVO. 
 
(3) Die Mitglieder des Integrationsrates erhalten Entschädigungen nach § 2 EntschVO. 
 
(4) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an Aus-

schuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO. Die An-
zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 26 Sitzungen 
jährlich beschränkt. Für die Haushaltsberatungen kann ein Sitzungsgeld für weitere 4 Sit-
zungen im Jahr gezahlt werden. 

 
5) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der 

ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforder-
lich ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 

 
a) Die Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz nach Maßgabe 

der EntschVO, es sei denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten 
haben.  

 
b)  Abhängig Erwerbstätigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende 

Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage einer Beschei-
nigung des Arbeitgebers ersetzt. 

 
c)  Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhalten, 

sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft machen. 
Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des 
Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird. 

 
d) Personen, die 

1) einen Haushalt mit  
a) mindestens 2 Personen, von denen mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren 

oder eine anerkannt pflegebedürftige Person nach § 14 SGB XI oder 
b) mindestens 3 Personen führen und  

2)  nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind,  
erhalten für die mandatsbedingte Abwesenheit vom Haushalt den Regelstundensatz. 
 
Auf Antrag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für eine 
Vertretung im Haushalt ersetzt. 

 
e)  Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der Arbeitszeit aufgrund der 

mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, werden auf An-
trag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreuungskosten werden 
nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, be-
sondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft nachgewiesen. 

 
f)  In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Höchstbetrag nach Maßgabe 

der EntschVO überschreiten. 
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g) Die Verdienstausfallpauschale für Selbständige und die Entschädigung für Hausfrau-
en/Hausmänner werden höchstens für 8 Stunden pro Tag und grundsätzlich höchs-
tens für die Zeit bis 19.00 Uhr gewährt. Für die Zeit nach 19.00 Uhr wird die Ver-
dienstausfallpauschale gezahlt, soweit versäumte Arbeitszeit glaubhaft gemacht 
worden ist. 

 
  

Artikel 2 

 

Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13. 

März 1995, zuletzt geändert durch Satzung vom 20.06.2014, wird hiermit öffentlich be-

kannt gemacht. 

 

Hinweis: 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Gladbeck, 17. Februar 2017 

 

 

 

Ulrich Roland 

- Bürgermeister - 
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O R T S S A T Z U N G 

über die städtebauliche Ordnung des Gebietes 

Phönix- / Eichendorffstraße 

Bebauungsplan Nr. 131 

vom 17.02.2017 

 

               
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 41 Abs. 1 g der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), der §§ 2, 3, 4, 9 und 10 
des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 G der Verordnung vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 
1722) sowie des § 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01. März 2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 249), hat der Rat der Stadt Gladbeck in seiner Sit-
zung am 09.02.2016 den Bebauungsplan Nr. 131, Gebiet: Phönix- / Eichendorffstraße, als Sat-
zung beschlossen. 
 

§ 1 

 
Der Bebauungsplan Nr. 131 besteht aus einem Blatt zeichnerischer Festsetzungen, den Zei-
chenerklärungen und den textlichen Festsetzungen. Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 131 ist auf dem Blatt mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie umrandet. 
 

§ 2 

 
Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Gladbeck in Kraft. 
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Mit der Bekanntmachung können der Bebauungsplan Nr. 131 und die dazugehörige Begrün-
dung während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr, Freitag von 
7.30 bis 12.30 Uhr) im Neuen Rathaus, im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, Zimmer 432, einge-
sehen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), § 10 des Baugesetzbuches in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) und § 7 der Hauptsatzung der Stadt  
Gladbeck vom 13. März 1995 bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 i. V. mit § 224 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nur beacht-
lich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht wird. Mängel der Abwägung sind nur beachtlich, wenn sie inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder 
den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB, über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Gladbeck, den 17.02.2017 
 
Ulrich Roland 
- Bürgermeister - 



7 

 
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte 2017 

für das Stadtgebiet Gladbeck 

 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in den Städten Dorsten, Gladbeck und Marl hat 
in seiner Sitzung am 14. Februar 2017 gemäß § 196 des Baugesetzbuches (BauGB) in der der-
zeit gültigen Fassung (BGBl. III 213-1) in Verbindung mit § 11 der Verordnung über die Gut-
achterausschüsse für Grundstückswerte (GAVO NRW) in der derzeit gültigen Fassung (SGV 
NRW 231) für das Stadtgebiet Gladbeck die neuen Bodenrichtwerte für baureifes Land 
(Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen) so-
wie für land- und forstwirtschaftliche Flächen zum Wertermittlungsstichtag 01.01.2017 be-
schlossen. 
 
Die Bodenrichtwerte sind in digitaler Form im Informationssystem zum Immobilienmarkt   
BORISplus.NRW (www.boris.nrw.de/borisplus) veröffentlicht. 
 
Außerdem kann man während der Servicezeiten (Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr) in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Halter-
ner Straße 28, 46284 Dorsten Auskünfte über die Bodenrichtwerte erhalten. 
 
Dorsten, 21. Februar 2017 
 
 
 
gez. Dipl.-Ing. Brandtner 
- Vorsitzender - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amtsblatt der Stadt Gladbeck, Herausgeber: Der Bürgermeister 

Redaktion und Vertrieb: Geschäftsstelle Rat und Bürger, Rathaus, 45964 Gladbeck, Telefon 99-2748, FAX 

99-1010. Hier ist das Amtsblatt kostenlos erhältlich. Die regelmäßige Zustellung durch die Post erfolgt gegen 

Vorauszahlung einer Vertriebskostenpauschale von jährlich 10,23 Euro zum 15. November des jeweils vo-

rausgehenden Jahres. 

 

Jeder Einwohner kann sich gemäß § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu den in dieser Aus-

gabe behandelten bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Gladbeck innerhalb einer Frist von 14 Tagen 

nach Erscheinen der Ausgabe schriftlich äußern. 


